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Öffentliche Bekanntmachungen 
 

Satzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn über die 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 "Am Bootshafen" 

 
Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat am 10.12.2020 die Satzung über 
die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 "Am Bootshafen", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B), sowie die örtlichen Bauvorschriften dazu beschlossen. Die von der Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn beschlossene Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 sowie die örtlichen 
Bauvorschriften werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht. 
 
Die Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 tritt am Erscheinungstag dieser 
Bekanntmachung in Kraft. Jedermann kann die Satzung, die dazugehörige Begründung sowie die der 
Satzung zugrunde liegenden Normen und Vorschriften ab diesem Tage in der Stadtverwaltung, Bauamt, 
Ostseeallee 20, 18225 Kühlungsborn, während der Dienststunden sowie zusätzlich im Internet unter  
 

https://www.stadt-kuehlungsborn.de/ortsrecht-.html 
 
einsehen und Auskunft über den Inhalt verlangen. 
 
Unbeachtlich werden: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  
Etwaige Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) oder von aufgrund der KV M-V 
erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen der Satzung über die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 17 sind nach § 5 Abs. 5 KV M-V in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich die 
Verletzung ergeben soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden sind. 
 
 
 
 
 
 
Rüdiger Kozian       (Siegel) 
Bürgermeister 
 
Anlage: Übersichtsplan 
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Anlage: 
 
Übersichtsplan: Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 der Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn – Sondergebiet „Am Bootshafen"  
 

 
Quelle: Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2018 
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An alle Steuerpflichtigen der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 
 
Das Steueramt der Stadt Ostseebad Kühlungsborn gibt die Fälligkeitstermine für die Zahlungen von 
Steuern und Abgaben bekannt: 
 
Für Quartalszahler: 15.02.2021    Für Jahreszahler: 01.07.2021 
   15.05.2021 
   15.08.2021 
   15.11.2021 
 
Rüdiger Kozian 
Bürgermeister 

 
Nicht-Amtlicher Teil 

 
High School Aufenthalte im Schuljahr 2021/2022 - Bewerbungsphase läuft schon! 
 
Auch im kommenden Schuljahr werden sich wieder viele Schülerinnen und Schüler aus Deutschland 
aufmachen, um in den USA, in Kanada, Neuseeland, Australien und Irland mehrere Monate bei einer 
Gastfamilie zu leben und dort zur Schule zu gehen. Trotz Corona können Auslandsaufenthalte für 
Austauschschüler stattfinden. Ein solcher Aufenthalt kann ein ganzes Schuljahr dauern, aber auch ein 
Halbjahr oder 3 Monate (außer USA). 
 
Ganz neu im Programm bieten wir nun auch Aufenthalte in Irland an. Die Insel bietet eine tolle Alternative 
mit kurzer Anreise ohne Visum (da Mitglied in der EU). Hier ist ein Aufenthalt bereits ab 5 Wochen 
möglich. Wer im Schuljahr 2021/2022 ins Ausland möchte, für den wird es nun Zeit, sich zu bewerben. 
Die Bewerbungsphase ist in vollem Gange, und wer Interesse an einem Auslandsaufenthalt hat, sollte sich 
gleich informieren und zeitnah bewerben. 
 
Wem eine Ausreise mit Start im August/September 2021 zu unsicher oder kurzfristig ist, der kann sich 
auch schon jetzt für den Start im Januar/Februar 2022 bewerben. 
 
Auf der Website www.treff-sprachreisen.de finden Sie ausführliche Informationen sowie die Möglichkeit 
sich gleich kostenlos und unverbindlich zu bewerben. Weitere interessante Informationen wie 
z.B. Schülerberichte oder Fotos von Teilnehmern können auf Facebook und Instagram nachgelesen und 
angesehen werden. Nach der unverbindlichen Online-Bewerbung folgt als zweiter Schritt ein persönliches 
Beratungsgespräch mit den Schülern und Eltern. 
 
Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten in den USA, in Kanada, Australien und 
Neuseeland sowie Irland erhalten Sie bei: 
 
TREFF - Sprachreisen, Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen 
Tel.: 07121 - 696 696 - 0, Fax.: 07121 - 696 696 - 9 
E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.treff-sprachreisen.de 

 
 
 
 
 
 

Das nächste Amtliche Bekanntmachungsblatt erscheint am 18.02.2021 

http://www.treff-sprachreisen.de/

